
Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 

Einschluss von Brand, Blitzschlag

oder Explosion

Der Versicherer leistet Entschädigung 		

abweichend von Klausel TK 4910 Nr. 2 e) 

ii) und jj) zu den AMBUB 2008 auch für 	

Unterbrechungsschäden infolge von 		

Sachschäden:

	 a) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, 	

	 Anprall oder Absturz eines Luftfahr-	

	 zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

	 b) die durch Kurzschluss, Überstrom

	 oder Überspannung an elektrischen 

	 Einrichtungen als Folge von Brand, 

	 Blitzschlag oder Explosion entstehen.

	 Dies gilt auch, wenn der Sachschaden 	

	 durch Abnutzung entstanden ist.
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Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 

Ausschluss von Schäden durch
Überschwemmung und Hochwasser

	 Abweichend von Klausel TK 4910 Nr. 2 a)
	 ff) zu den AMBUB 2008 leistet der 
	 Versicherer ohne Rücksicht auf mit- 
	 wirkende Ursachen keine Entschädi- 
	 gung für Unterbrechungsschäden 
	 infolge von Schäden durch Über- 
	 schwemmung und Hochwasser.

Dies gilt ausschließlich bei Risiken den 
ZÜRS-Gefährdungsklassen 3 oder 4 
vereinbart. 

Bei ZÜRS Gefährdungsklassen 3 oder 4 ist 
die Versicherbarkeit von Anlagen von Fall 
zu Fall beim Versicherer anzufragen.
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Versicherungsgegenstand

	 Versichert sind die mit der versicherten 	
	 Photovoltaikanlage nicht erzielten 	
	 Energieerträge (sogenannte Minder- 
	 erträge), wenn in der Jahresbetrachtung 	
	 der tatsächliche Energieertrag den 	
	 prognostizierten Energieertrag der 
	 versicherten Photovoltaikanlage um 	
	 mehr als 10 % unterschreitet.

Versicherte und nicht versicherte
Schäden und Gefahren

	 Versicherte Schäden und Gefahren:

	 Der Versicherer leistet Entschädigung 
	 für nicht erzielte Energieerträge 
	 (sogenannte Mindererträge), die 
	 ausschließlich durch eine im Vergleich 
	 zu den Ertragsgutachten verminderte 	
	 Globalstrahlung („Iack of sun“) verur- 
	 sacht worden sind.

Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 
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Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 

Nicht versicherte Schäden und Gefahren

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen keine Entschädigung 
für Mindererträge durch:

	 die in Abschnitt A § 2 Nr. 4 ABE 2008 	
	 genannten nicht versicherten Gefahren 	
	 und Schäden;

	 Verschleiß, Abnutzung und Leistungs-
	 verluste durch Alterung;

	 vorausgeplante Abschaltungen,
	 insbesondere Abschaltungen oder 
	 Einschränkungen zu allgemeinen 
	 Wartungs- und Revisionszwecken 
	 und sonstige Abschaltungen ohne 
	 Sachschaden;

	 Verschattung, durch Bäume, Bauwerke 	
	 oder durch Schwadenbildung 
	 (z.8. durch Kühltürme), Verschmutzungen 
	 sowie Beeinträchtigungen durch 
	 normale Umwelteinflüsse;

	 Fehlbedienungen und unsachgemäße 	
	 Handhabung während des Betriebes 	
	 durch Anlagenbetreiber oder 
	 Repräsentanten;

	 Verstoß gegen die vom Hersteller
	 vorgeschriebenen Bedienungsan- 
	 weisungen und Wartungsvorschriften 	
	 sowie Nichteinhaltung der empfohlenen 	
	 Wartungsintervalle;
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	 unterlassene bzw. nicht unverzüglich 	
	 veranlasste, erforderliche Reparaturen;

	  jegliche Unterbrechungen des
	 Versorgungsnetzes (auch vom Energie- 
	 versorgungsunternehmen veranlasste 	
	 Trennung vom Stromnetz, um die 
   	 Netzsicherheit - sog. Netzsicherheits- 
	 management - zu gewährleisten) oder 	
	 Ausfall des Einspeisezählers;

	 Konstruktionsmängel/Materialfehler der 	
	 Photovoltaikanlage, die dazu führen, 
	 dass die Photovoltaikanlage von Beginn 	
	 an nicht die vereinbarte Leistung 
	 erbringen kann;

	  jegliche Veränderungen der Photovol-
	 taikanlage oder in der Umgebung, die 	
	 nicht im Ertragsgutachten berücksichtigt 	
	 wurden;

	 Einwirkungen Dritter wie Vandalismus, 	
	 Diebstahl;

	 von außen einwirkende technische
	 Defekte und Überspannungen;

Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 
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Versicherungsort

Versicherungsort

	 Versicherungsschutz besteht innerhalb 	
	 des Versicherungsortes. Als Versiche-	
	 rungsort gilt das im Anlagenverzeichnis 	
	 aufgeführte Betriebsgrundstück, auf 
	 dem die versicherte Photovoltaikanlage 	
	 (Dach, Fassade oder Freifläche) 
	 installiert ist.
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Versicherungssumme

Versicherungssumme

	 Die Versicherungssumme ist der
	 gemittelte Wert aus den prognosti- 
	 zierten Jahresenergieerträgen (kWh) 	
	 zweier unabhängiger Ertragsgutachten, 	
	 die unter Berücksichtigung von 
	 anlagen- und standortspezifischen 
	 Daten ermittelt worden sind, multi- 
	 pliziert mit der vom zuständigen 
	 Energieversorgungsunternehmen 
	 gezahlten Einspeisevergütung 
	 (Euro/kWh).
	 Die prognostizierten Jahresenergie- 
	 erträge aus den zwei unabhängigen 	
	 Ertragsgutachten müssen jeweiIs auf 	
	 Grundlage mathematischer Modell-	
	 rechnungen für die in der jeweilige 	
	 Region (Versicherungsort) prognosti- 
	 zierte Sonneneinstrahlung im 
	 gemessenen Zeitraum (Jahresmittel- 
	 wert der horizontalen Globalein-

strahlung) unter Berücksichtigung des 
individuellen Systemnutzungsgrades, des 
spezifischen Anlagennutzungsgrades und 
etwaiger vorhandener Verschattungen 
erfolgen.

Mindestens ein Ertragsgutachten muss 
vom Deutschen Wetterdienst (DWD) oder 
Fraunhofer Institut erstellt worden sein.
Etwaige Veränderungen der Einspeisever-
gütung sind von Beginn der Änderung an 
mitversichert, sofern die Versicherungssum-
me entsprechend angepasst wird.
Der Einspeisezählerstand muss zu Beginn 
der Minderertragsdeckung dokumentiert 
werden. Der Versicherer verzichtet auf den 
Einwand der Unterversicherung.
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Entschädigungsleistung

Berechnung der Entschädigungsleistung

	 Bei der Berechnung der Entschädigungs
	 leistung werden 90 % des prognosti- 
	 zierten Jahresenergieertrages gemäß 	
	 Ertragsgutachten mit dem tatsächlichen 
	 Jahresenergieertrag der versicherten 	
	 Photovoltaikanlage verglichen, der an 	
	 dem Einspeisezähler gemessen wird. 	
	 Dazu wird der Zählerstand jeweils zu 	
	 Beginn und Ende eines Beobachtungs- 	
	 und Abrechnungszeitraumes festge-	
	 halten. Fällt der tatsächliche Jahresener-	
	 gieertrag hierbei geringer aus, ergibt 
	 sich ein Minderertrag, der mit der vom 
	 zuständigen Energieversorgungs- 
	 unternehmen gezahlten Einspeisever- 
	 gütung (EURlkWh) multipliziert wird.
	 Von dem hieraus resultierenden Betrag 	
	 werden eventuelle Entschädigungs- 

leistungen aus Betriebsunterbrechungs-
versicherungen - vor Abzug des Selbst- 
behaltes - abgezogen.

Die Entschädigungsleistung errechnet 
sich somit wie folgt:
Entschädigung = (Eprog - Etat.) X GVerg - BU
wobei:
Eprog = 90 % des prognostizierten Jahres- 
energieertrages gemäß Ertragsgutachten 
in kWh
Etat. = tatsächlicher Jahresenergieertrag 
gemäß Einspeisezählerstand in kWh
GVerg = Einspeisevergütung in Euro
BU = Entschädigungsleistung aus Betriebs-
unterbrechungsversicherungen - vor Abzug 
des Selbstbehaltes - in Euro
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Entschädigungsleistung

	 Die Entschädigungsleistung ist auf 20 %
	 (30 %) der Versicherungssumme 
	 begrenzt.

Prämienberechnung 

	 Hierzu haben wir Ihnen einen
	 PDF – Rechner erstellt. 
	 Dieser gilt auch als Antrag.

Entschädigungsleistung
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Entschädigungsleistung
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G l o b a l i s  G m b H  •  H a u p t s t r a ß e  1 5 5  •  9 7 8 9 6  F r e u d e n b e r g 
Tel.: 09375-929960 • Fax: 09375-9299620 • E-Mail: info@globalis-gmbh.de 

B a u l e i s t u n g s v e r s i c h e r u n g 
 Seite  von 

Photovoltaik- 
anlagen

Füllen Sie das Formular bitte direkt am Computer aus, da Formeln hinterlegt sind!

Versicherungsnehmer:

Herr, Frau, Firma

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

neinja

Bereits AXA-Kunde?

Herr, Frau, Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Branche: Internet-Adresse:

Risikoanschrift: wie oben oder:

Leistung (KWp) Versicherungssumme SB
Prämiensatz 

in ‰ Beitrag Netto

>200 - 1.000

> 1.000 - 5.000

> 5.000 - 10.000

Gesamter Nettobeitrag:

Anlagen mit einem Versicherungswert über 15 Mio. EUR sind vor Indeckungnahme mit dem 
Versicherer abzustimmen!

1. Prämienberechnung Elektronikversicherung

Haftzeit in 
Monaten Versicherungssumme

Zeitlicher 
Selbstbehalt 

in Tagen

Prämiensatz 
in ‰ Beitrag Netto

6 2

6 7

12 2

12 7

Gesamter Nettobeitrag:

2. Elektronik-BU-Versicherung

Zuschlag bei Sonnenstandsnachführung: 10 % 
(wird am Ende des Formulars verrechnet)

ja

nein

G l o b a l i s  G m b H  •  H a u p t s t r a ß e  1 5 5  •  9 7 8 9 6  F r e u d e n b e r g 
Tel.: 09375-929960 • Fax: 09375-9299620 • E-Mail: info@globalis-gmbh.de 

B a u l e i s t u n g s v e r s i c h e r u n g 
 Seite  von 

Photovoltaik- 
anlagen

Ermittlung der Prämien. Die leeren Prämiensatzfelder sind nach Absprache auszufüllen.

Minderertrags-Versicherung

Versicherungssumme
Prämiensatz 

in ‰ Beitrag Netto
Bei Entschädigungsleistungen 
von max. 20 % der 
Versicherungssumme:

Bei Entschädigungsleistungen 
von max. 30 % der 
Versicherungssumme:

Versicherungssumme
Prämiensatz 

in ‰ Beitrag Netto

         Bearbeitungsgebühr:

               Nettobeitrag:

Vertragsdauer

Beginn: ..

Ende: . .

Vorversicherung
Versicherungsgesellschaft:

Policennummer:

Kontonummer: BLZ:

Name der Bank:

Bankverbindung:

Kontoinhaber:

Ort/Datum Unterschrift

Unterschrift Kontoinhaber

Ort/Datum Unterschrift

Unterschrift Kunde

Unterschrift Continental Leasing

                Gesamter Nettobeitrag:

Antrag Photovoltaikanlagenversicherung
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Im Schadenfall und bei Vertragsfragen...

... erreichen Sie unser Team von Montag bis Freitag in der Zeit von 9.00 – bis 17.00 Uhr 
unter Tel.: (09375) 92996-0 oder per Mail: info@globalis-gmbh.de
Schadenformulare für den Versicherungsnehmer stehen Ihnen auf unserer Homepage  
www.globalis-gmbh.com zur Verfügung.

Der Screenshot unten zeigt, wo sie das Formular auf unserer Homepage finden:
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Vertrags- und Inkassofragen:

Tel.: (09375) 92996-0
Fax: (09375) 92996-20
E-Mail: info@globalis-gmbh.de 

Schadenerstaufnahme:

Schadenteam:
Tel.: (09375) 92996-12
Fax: (09375) 92996-20
E-Mail: schaden@globalis-gmbh.de


